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Neue SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel  

des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

 

 

Das BMAS gab die neue SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel bekannt, die im August 2020 in 

Kraft tritt. Diese ist abrufbar unter 

 

https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR-

CoV-2/pdf/AR-CoV-2.pdf?__blob=publicationFile&v=6. 

 

Das BMAS führt dazu erläuternd aus, dass die Arbeitsschutzregel für den Zeitraum der Coro-

na-Pandemie (gemäß § 5 Infektionsschutzgesetz) die zusätzlich erforderlichen Arbeitsschutz-

maßnahmen für den betrieblichen Infektionsschutz und die im SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-

standard bereits beschriebenen allgemeinen Maßnahmen konkretisiert. Die Regel stellt Maß-

nahmen für alle Bereiche des Wirtschaftslebens vor, mit denen das Infektionsrisiko für Be-

schäftigte gesenkt und auf niedrigem Niveau gehalten werden kann. Dabei bleiben Abstand, 

Hygiene und Masken die wichtigsten Instrumente, solange es keinen Impfschutz für CoViD-

19 gibt. Betriebe, die die Regel anwenden, können davon ausgehen, dass sie rechtssicher han-

deln. 

 

Andere spezifische Vorgaben, zum Beispiel aus der Biostoffverordnung oder aus dem Bereich 

des Infektionsschutzes, bleiben unberührt. Die Regel wurde gemeinsam von den Arbeits-

schutzausschüssen beim BMAS unter Koordination der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin erstellt. 
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